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EINLADUNG
zur ordentlichen Hauptversammlung 2017 / 2018

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zur  
ordentlichen Hauptversammlung ein, die am

Freitag, dem 2. November 2018,
um 10:00 Uhr

in der „Kulturhalle Rödermark“,
Dieburger Straße 27, 63322 Rödermark,

Stadtteil Ober-Roden,
stattfinden wird.

 Tagesordnung

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der  
CeoTronics AG, des gebilligten Konzernabschlusses, 
des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes zum 
31. Mai 2018 mit dem Bericht des Aufsichtsrates über 
das Geschäftsjahr 2017 / 2018

  Zu Punkt 1 der Tagesordnung erfolgt keine Beschlussfas-
sung der Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat hat den Jah-
resabschluss festgestellt und den Konzernabschluss gebilligt. 
Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt. 
Die Voraussetzungen, unter denen nach § 173 AktG die 
Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresab-
schlusses und die Billigung des Konzernabschlusses zu 
beschließen hätte, liegen nicht vor. Auch die übrigen vorge-
nannten Unterlagen sind der Hauptversammlung nach § 176 
Abs. 1 Satz 1 AktG lediglich zugänglich zu machen, ohne 
dass es einer Beschlussfassung hierzu bedarf. 

2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzge-
winns 

 Der Bilanzgewinn zum 31. Mai 2018 beträgt € 1.541.864,92.

  Die Hauptversammlung kann nach den geltenden Bestim-
mungen des Aktiengesetzes den im Jahresabschluss aus-
gewiesenen Bilanzgewinn den Rücklagen zuführen oder 
auf neue Rechnung vortragen. Aufgrund einer Ausschüt-
tungssperre, die den Bilanzgewinn übersteigt, kann sie ihn 
nicht unter den Aktionären verteilen. Eine andere Möglichkeit 
besteht weder nach dem Gesetz noch nach der Satzung 
der Gesellschaft.
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  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten 
Jahresabschluss zum 31. Mai 2018 ausgewiesenen Bilanz-
gewinn in Höhe von € 1.541.864,92 auf neue Rechnung 
vorzutragen.

3.  Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes 
für das Geschäftsjahr 2017 / 2018  

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-
jahr 2017 / 2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes 
für das Geschäftsjahr 2017 / 2018 Entlastung zu erteilen. 

4.  Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichts-
rates für das Geschäftsjahr 2017 / 2018 

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-
jahr 2017 / 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates 
für das Geschäftsjahr 2017 / 2018 Entlastung zu erteilen.

5.  Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
2018 / 2019

  Der Aufsichtsrat schlägt vor, die uniTreu GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Eschborn, zum Abschlussprüfer und 
zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 
2018 / 2019 zu wählen. 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
und die Ausübung des Stimmrechts

  Nicht börsennotierte Gesellschaften sind in der Einberufung 
lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, 
Zeit und Ort der Hauptversammlung sowie der Tagesordnung 
verpflichtet.

  Nachfolgende Angaben und Hinweise erfolgen – mit Aus-
nahme der obigen Pflichtangaben – freiwillig, um den Aktio-
nären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleich-
tern.

a)  Teilnahmevoraussetzungen

  Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus-
übung des Stimmrechtes sind gemäß § 11 Absatz 6 der Sat-
zung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig 
vor der Hauptversammlung anmelden und ihren Aktienbe-
sitz nachweisen. Die Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes 
ist durch einen in Textform in deutscher oder englischer 
Sprache erstellten besonderen Nachweis des depotführen-
den Instituts über den Anteilsbesitz nachzuweisen. Der 
Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten 
Tages vor der Hauptversammlung, das ist der 12. Oktober 
2018 (00:00 Uhr) (Record Date), zu beziehen.

  Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müs-
sen der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse min-
destens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also bis 
zum 26. Oktober 2018 (24:00 Uhr), zugehen:

 CeoTronics Aktiengesellschaft
 c / o DZ Bank Deutsche Zentralgenossenschaftsbank,
 vertreten durch die Deutsche WertpapierService Bank
 Wildunger Straße 14
 60487 Frankfurt am Main
 Fax: +49 69 50991110
 E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de
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b)  Hinweise zur Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

  Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung 
durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch eine depotführende 
Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person 
ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist eine 
rechtzeitige Anmeldung erforderlich. Die Erteilung der Voll-
macht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächti-
gung gegenüber der Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der 
Textform. Der Widerruf kann durch persönliches Erscheinen 
eines Berechtigten in der Hauptversammlung erfolgen.

  Ausnahmen vom Textformerfordernis können für Kreditins-
titute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellten 
Personen oder Institutionen bestehen, vgl. § 135 AktG, § 125 
Abs. 5 AktG. Daher bitten wir unsere Aktionäre, sich bezüg-
lich der Form der Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärs-
vereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder 
Institutionen mit diesen abzustimmen.

 
  Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevoll-

mächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Be-
vollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die 
Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch 
geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der 
Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle 
vorweist. Für eine Übermittlung per Post, Fax oder E-Mail 
verwenden Aktionäre beziehungsweise Aktionärsvertreter 
bitte die nachfolgende Adresse:

 CeoTronics Aktiengesellschaft
 c / o Computershare Operations Center
 80249 München
 Telefax: +49 (0) 89 30903-74675
 E-Mail: ceoag-hv2018@computershare.de

 c)  Hinweise zur Bevollmächtigung des Stimmrechtsver-
treters der Gesellschaft 

  Als Service bieten wir unseren Aktionären an, dass sie sich 
entsprechend ihren Weisungen durch den von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptver-
sammlung vertreten lassen können. 

  Dieser übt das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage 
der von ihnen erteilten Weisungen aus. Die Erteilung der 
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächti-
gung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.

  Nähere Einzelheiten zur Bevollmächtigung des Stimmrechts-
vertreters und zur Weisungserteilung erhalten die Aktionäre 
zusammen mit der Eintrittskarte. 

  Wir weisen darauf hin, dass auch zur Bevollmächtigung des 
Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft eine ordnungsge-
mäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes 
erforderlich sind. 

  Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter bevollmächtigen möchten, werden zur orga-
nisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst 
Weisungen spätestens bis zum 1. November 2018 (24:00 
Uhr) (Eingang), postalisch, per Fax oder per E-Mail an die 
folgende Adresse zu übermitteln:

 CeoTronics Aktiengesellschaft
 c / o Computershare Operations Center
 80249 München
 Telefax: +49 (0) 89 30903-74675
 E-Mail: ceoag-hv2018@computershare.de
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 d)  Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

  Folgende Adresse steht für Anträge und Wahlvorschläge 
zur Verfügung:

 CeoTronics Aktiengesellschaft 
 Adam-Opel-Straße 6
 63322 Rödermark
 Fax +49 6074 8751-303
 E-Mail: investor.relations@ceotronics.com

e)  Veröffentlichung auf der Internetseite 

  Die Einberufung der Hauptversammlung, die der Versamm-
lung zugänglich zu machenden Unterlagen und Anträge von 
Aktionären stehen ab der Einberufung der Hauptversamm-
lung im Internet auf www.ceotronics.com unter der Rubrik 
„Investor Relations“ zur Verfügung. Diese Unterlagen wer-
den auch während der Hauptversammlung zugänglich sein.

f)  Informationen zum Datenschutz

  Am 25. Mai 2018 trat die Datenschutz-Grundverordnung 
(„DS-GVO“) in Kraft und es gelten europaweit neue Daten-
schutzregeln. In einer zusammengefassten Datenschutzin-
formation werden die Informationen zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Haupt ver- 
sammlung am 2. November 2018 auf der Internetseite der 
Gesellschaft (www.ceotronics.com) unter der Rubrik „Down-
loads“ / „Informationsblätter Datenschutz“ veröffentlicht.

 Rödermark, im September 2018 

 Der Vorstand
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Hinweise für unsere Aktionäre

Anfahrt:

Kulturhalle Rödermark
Dieburger Straße 27, 63322 Rödermark, Stadtteil Ober-Roden

In der Tiefgarage der Kulturhalle können Sie kostenlos parken. 
Neben dem Haupteingang zur Kulturhalle finden Sie ebenerdig 
Behinderten-Parkplätze.
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